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Stellungnahme öffentliche Anhörung 25.04.18 / Antrag Gerechte Krankenversicherungsbeiträge für 
Betriebsrenten – Doppelverbeitragung abschaffen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns, dass Sie uns die Gelegenheit geben, unsere Sicht zum Thema Doppelverbeitragung 
vorzutragen. 
Und zwar aus der Sicht der Betroffenen und Ihrer Wählerinnen und Wähler.  
Unser Verband versteht sich als Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger, die sich durch die 
Doppelverbeitragung in ihrem Vertrauen in die Politik getäuscht sehen. Bundesweit haben sich 
unserem Verein bereits weit über 1000 aktive und engagierte Mitglieder angeschlossen, Tendenz 
steigend.    
 
Aktuelle Umfragen haben ergeben, dass 89 Prozent der Bevölkerung im Thema Rente und 
Alterssicherung eine zentrale Aufgabe der Politik sehen. Insofern spielt dabei die 
Doppelverbeitragung eine entscheidende Rolle.   
 
Unser Interessenverband Direktversicherungsgeschädigte e.V. fordert die Abschaffung der doppelten 
Beitragszahlung auf Direktversicherungen und Betriebsrenten in der Anspar- und Auszahlungsphase. 
Die Doppelverbeitragung steht dem Ziel einer sozialen, gerechten und eigenfinanzierten 
Altersvorsorge konträr gegenüber.  
Eine Verbeitragung darf nur einmal anfallen, entweder in der Einzahl- oder Auszahlungsphase, wobei 
wir der Auffassung sind, dass dies vorzugsweise in der Einzahlphase sein sollte. Es geht – und das in 
aller Klarheit – dem Verein der Direktversicherungsgeschädigten e.V. nicht nur primär um die sog. 
Altverträge, es geht auch um die Menschen, die ab 2004 eine solche Versicherung als Altersvorsorge  
abgeschlossen haben und nicht zuletzt geht es um die Menschen, die eine solche Altersvorsorge 
planen.   
 
 

http://www.dvg-ev.org/
https://www.facebook.com/Direktversicherungsgesch%C3%A4digte-eV-1487611031531572/?ref=bookmarks
verholderja
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Unser Standpunkt ist eindeutig: 

 Wer privat vorsorgt, muss signifikant mehr haben als derjenige, der nicht vorsorgt. 

 Durch die Doppelverbeitragung wird private Altersvorsorge, die von den Menschen 
jahrzehntelang unter Verzicht auf Konsum geleistet wurde und wird….zur Farce! 

 
Um die Zusammenhänge und politische Brisanz des Themas richtig einzuordnen, ist ein Blick ZURÜCK 
unerlässlich.  
In den 80-iger Jahren hat die Politik die Menschen dazu aufgerufen, auch selbst etwas für die 
Altersvorsorge zu tun und sich nicht nur auf die staatliche Rente zu verlassen. Geworben wurde mit 
Steuervorteilen und keinen Sozialabgaben. Abschluss einer Direktversicherung über den Arbeitgeber 
war das Zauberwort. Dem sind Millionen Menschen nachgekommen.  
Wie damals geworben wurde, wird durch die beigefügten Dokumente Cosmopolitan und Aachener 
und Münchener Lebensversicherung eindrucksvoll verdeutlicht. 
2003 hat der Deutsche Bundestag mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz die Regeln mitten im 
Spiel geändert, unter Missachtung des Prinzips „Verträge sind einzuhalten“ und die sog. 
Doppelverbeitragung beschlossen.  
Und zwar auch rückwirkend für bereits bestehende Verträge!  
Ohne Bestands- und Vertrauensschutz! Ohne Übergangsregelungen! 
Begründet im Wesentlichen mit der Finanznot der gesetzlichen Krankenkassen!  
Heute belaufen sich die Finanzreserven auf rund 19 Mrd. €.! 
Damit ist aus unserer Sicht genügend finanzieller Spielraum für eine grundlegende Reform 
vorhanden.   
 
Rund 7 Millionen Menschen sind betroffen!  
 
Unser Standpunkt dazu: 
Erst angelockt…dann abgezockt! 
Die Betroffenen empfinden die Mehrfachverbeitragung als kalte Enteignung……zumindest im 
moralischen Sinn! 
 
Es ist alarmierend, dass mindestens 70 Prozent der Betroffenen nicht wissen, was nach Auszahlung 
ihrer Direktversicherung auf sie zukommt. Wir kennen das. Tagtäglich erreichen uns Anfragen von 
Menschen die uns fragen:  

 ist das rechtens oder  

 das hat uns niemand gesagt oder  

 ich habe doch mit dem Betrag XXX gerechnet und hatte damit vor…..oder 

 wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch niemals über meinen Arbeitgeber eine 
Direktversicherung abgeschlossen 

 
Auch mit dem beschlossenen BRSG werden die grundlegenden und zentralen Hemmnisse für eine 
soziale und gerechte Altersvorsorge nicht beseitigt. Vielmehr werden bestehende Ungerechtigkeiten 
noch vergrößert, hier sei nur als Beispiel der 15%-ige Arbeitgeberzuschuss für bestehende oder neue 
Verträge genannt. Größtes Manko ist aber die Regelung, dass es hierzu einer Vereinbarung zwischen 
den Tarifparteien bedarf. Und das in Kenntnis der Tatsache, dass nur ca. 50 Prozent der 
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Unternehmen einer Tarifbindung unterliegen! Die damalige Große Koalition hatte die einmalige 
Chance, mit dem BRSG eine wirklich gerechte und soziale Altersvorsorge auf den Weg zu bringen und 
die Doppelverbeitragung abzuschaffen. Damit wäre die Attraktivität der zusätzlichen privaten 
Altersvorsorge nachhaltig erhöht worden.    
 
Neben der Doppelverbeitragung wird die Attraktivität, bzw. der Anreiz einer zusätzlichen 
Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung auch durch eine dauerhaft geminderte gesetzliche Rente 
weiter geschmälert und führt des Weiteren zu einer Reduzierung von Kranken-, Eltern- oder 
Arbeitslosengeld, sowie bei der Erwerbsminderungsrente. Hinzukommt die anhaltende 
Niedrigzinsphase.    
 
Herr Hans-Jürgen Irmer, CDU, hat im März 2018 sehr treffend eine bemerkenswerte Erkenntnis 
geäußert: 
 
Die Doppelverbeitragung mag formaljuristisch korrekt sein, moralisch ist sie jedoch nicht!  
 
Es ist verständlich und nachvollziehbar, dass in zunehmendem Maße Betroffene ihr Recht vor den 
Sozialgerichten suchen und gegen die Doppelverbeitragung klagen. Von den Gerichten werden die 
Klagen regelmäßig mit Verweis auf die „höchstrichterliche Rechtsprechung“ zurückgewiesen.  
Ganz häufig hören die Kläger von den Richtern nach der Verhandlung „ich stimme Ihnen ja zu, aber 
was soll ich machen….ich muss nach geltendem Recht urteilen“.  Das ist absurd, wenn selbst Richter 
in unserem Land nicht mehr von der Richtigkeit ihrer Urteile überzeugt sind! Und in zunehmendem 
Maße werden wegen „Aussichtslosigkeit auf Erfolg“ von den Gerichten auch sog. Mutwillkosten bis 
zu € 1.000 verhängt. Gegen Bürgerinnen und Bürger die nichts ANDERES getan haben, als seinerzeit 
dem Ruf der Politik zu folgen…dann getäuscht wurden…bei ihren Klagen auf den Rechtsstaat 
vertrauen und dafür mit Sanktionen abgestraft werden!      
 
Seit Jahren hören wir von namhaften Vertretern aus allen Parteien, aber auch von Seiten  
Gewerkschaften, Sozialverbänden, Versicherungswirtschaft, Sachverständigen, dass die 
Doppelverbeitragung einerseits ein Eingriff in bestehende Verträge war und andererseits zu einem 
massiven Vertrauensverlust in die Politik geführt hat und dringender Handlungsbedarf besteht. 
Meinungen wie 

 „die doppelte Verbeitragung gehört abgeschafft“ oder 

 „das Grundproblem besteht darin, dass DIEJENIGEN, die vorgesorgt haben, im Grunde dafür 
bestraft werden“ oder  

 „das würde 0,3% in der Anhebung der Beiträge bedeuten“ 
sind nur einige von vielen.   
 

Wir finden all diese Absichtserklärungen HOFFNUNGSVOLL und POSITIV. Wir finden aber auch, dass 
die Zeit der Lippenbekenntnisse vorbei ist und nun ENDLICH Taten folgen müssen.  
Dies ALLES führt nicht zuletzt auch zu einem weiteren Vertrauensverlust in die Politik, sondern auch 
zu Politikverdrossenheit und schwindenden Vertrauen in den Rechtsstaat.  
Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl haben das – leider – sehr eindrucksvoll widergespiegelt.  
Herr Volker Kauder hat im Dezember 2017 öffentlich – mit Blick auf die Bundestagswahl – 
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Versäumnisse eingeräumt und erklärt, die Sorgen und Verunsicherungen vieler Bürger unterschätzt 
zu haben.  
Dem ist nichts hinzuzufügen.  
Unser Interessenverband weist schon seit längerem auch auf die soziale Brisanz der verfehlten  
Altersvorsorgepolitik hin. Und in zunehmenden Maße – wir begrüßen das außerordentlich – greifen 
auch die Medien das Thema auf.    
 
Unsere Forderungen sind eindeutig 

 Sofortiger Stopp der Doppelverbeitragung und 

 Entwicklung eines Modells der finanziellen Entschädigung für die Betroffenen, in deren 
Verträge mit dem GMG rückwirkend eingegriffen wurde. 

 
Wir kennen auch die Stimmen der Politiker, die sagen: 
Abschaffung der Doppelverbeitragung ist zu teuer und die Rückabwicklung Altverträge extrem 
kompliziert.  
Hierzu einige Zahlen: Die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen betragen z.Zt. rund 230 Mrd. € 
p.a. Davon stammen ca. 2,0 Mrd. € p.a. aus Direktversicherungen. Das entspricht ca. 0,8% der 
jährlichen Einnahmen, oder 0,13 Beitragspunkten. 
  
Unser Interessenverband hat dazu eine klare Position: 
 
Sie als gewählte Bundestagsabgeordnete müssen entscheiden, ob Sie das bestehende Unrecht in  
Kenntnis aller negativen Folgen fortsetzen wollen  
 
oder 
 
Das bestehende Unrecht beseitigen, eine wirklich gerechte und soziale Altersvorsorge schaffen und 
Vertrauen in Politik und Rechtsstaat wieder herstellen. Vor allem im Interesse Ihrer Wählerinnen 
und Wähler. 
 
Entscheidend ist allein – und das ist unsere feste Überzeugung – Ihr politischer Wille!  
Unser Interessenverband ist jederzeit zu einer konstruktiven Mitarbeit bereit!  
 

 
Dietmar Hruschka 
Vorstandsmitglied Interessenverband Direktversicherungsgeschädigte e.V. 
 








